
Satzung 

der Stadt Hohen Neuendorf über 

die Erhebung von Gebühren 

für die zentrale Öffentliche Schmutzwasserbeseitigung 

(Schmutzwassergebü h rensatzu ng) 

Aufgrund des § 3 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18.Dezember 2007 (GVBI. 1, S. 

286), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. Juni 2022 (GVBl.1/22, [Nr. 18], S.6), der§§ 1, 2 

und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg in der Fassung der Bekanntmachung vom 

31.März 2004 (GVBl.I, 174), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 (GVBl.l/19, [Nr. 

36]) und§ 13 der Schmutzwasserbeseitigungssatzung der Stadt, hat die Stadtverordnetenversammlung der 

Stadt Hohen Neuendorf in ihrer Sitzung am 25.04.2024 die nachstehende Satzung beschlossen: 

Teil 1 

§1

Benutzungsgebühren/Erhebungsgrundsatz 

(1) Für die Inanspruchnahme der zentralen öffentlichen Schmutzwasserbeseitigungsanlage (im

Folgenden: öffentliche Schmutzwasseranlage) erhebt die Stadt eine Benutzungsgebühr gemäß§ 6 des

Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg (KAG).

(2) Die Benutzungsgebühr wird für alle Grundstücke erhoben, die an die öffentliche Schmutzwasseranlage

angeschlossen sind. Sie setzt sich aus einer Mengengebühr und einer Grundgebühr zusammen.

§2

Mengengebühr 

(1) Die Mengengebühr wird nach der Menge des Schmutzwassers bemessen, das von dem

angeschlossenen Grundstück in die öffentliche Schmutzwasseranlage eingeleitet wird. Die

Berechnungseinheit für die Mengengebühr ist 1 m
3 

Schmutzwasser.

(2) Als Schmutzwassermenge eingeleitet gelten

a) die dem Grundstück aus der öffentlichen oder privaten Wasserversorgungsanlagen

zugeführten und b) durch Wasserzähler ermittelten Wassermengen

b) die auf dem Grundstück geförderte oder diesem sonst zugeführten Wassermengen.

(3) Die auf dem Grundstück gewonnene und dem Grundstück sonst zugeführte Wassermenge hat der

Gebührenpflichtige der Stadt für das abgelaufene Kalenderjahr (Bemessungszeitraum) innerhalb

der folgenden zwei Monate anzuzeigen. Sie ist durch Wasserzähler nachzuweisen, die der

Gebührenpflichtige auf seine Kosten einbauen und nachweislich durch eine zertifizierte

Installationsfirma verplomben lassen muss; Die Wasserzähler müssen den Bestimmungen des

Eichgesetzes und der Eichordnung genügen. Ist die Gültigkeitsdauer der Eichung abgelaufen, gilt ein

Wasserzähler als nicht geeicht. Der Gebührenpflichtige ist für den rechtzeitigen Wechsel des

Wasserzählers bzw. dessen rechtzeitige Nacheichung allein verantwortlich. Wenn der Einbau des

Wasserzählers technisch nicht oder nur zu unzumutbaren Bedingungen möglich ist, kann die Stadt

als Nachweis über die Wassermengen prüfbare Unterlagen verlangen. Die Stadt ist berechtigt, die

Wassermengen zu schätzen, wenn diese auf andere Weise nicht ermittelt werden können. Diese

Schätzung hat unter Beachtung aller zugänglichen Erkenntnisquellen und der Angaben des

Gebührenpflichtigen zum Wasserverbrauch des letzten Jahres zu erfolgen. Bei der Wertung dieser

Erkenntnisquellen soll auch die Anzahl der im Haushalt der Gebührenpflichtigen lebenden
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